
Drucksache 13/2065 
25. 07. 95 

Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Volker Beck (Köln) und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 13/1672 — 

Verfolgung von Schwulen und Lesben in Rumänien 

Amnesty International hat in einem im Mai 1995 veröffentlichten Bericht 
auf Menschenrechtsverletzungen, insbesondere an Homosexuellen, in 
Rumänien aufmerksam gemacht. In Rumänien werden nach Auskunft 
von Amnesty International Homosexuelle allein aufgrund ihrer sexuel-
len Orientierung verfolgt, gefoltert und inhaftiert. Auch die International 
Lesbian and Gay Association (ILCA) hat hierauf immer wieder hinge-
wiesen. 

1. Sind der Bundesregierung gesetzliche Bestimmungen in Rumänien 
bekannt, nach welchen Homosexuelle verfolgt und bestraft werden? 

Ja. Artikel 200 in Verbindung mit Artikel 204 des rumänischen 
Strafgesetzbuches (RumStGB) stellt den Geschlechtsverkehr zwi-
schen Personen desselben Geschlechts unter Strafe. 

2. Welchen Wortlaut haben die in Frage 1 genannten gesetzlichen 
Bestimmungen? 

Artikel 200 RumStGB enthält in nicht-amtlicher Übersetzung fol-
gende Bestimmungen: Der Geschlechtsverkehr zwischen Perso-
nen desselben Geschlechts wird mit ein bis fünf Jahren Haft 
bestraft (Absatz 1). Eine Tat nach Absatz 1, die mit einem Minder-
jährigen oder mit einer Person, der es nicht möglich ist, sich zu 
wehren oder ihren Willen zu äußern, oder durch Zwang begangen 
wird, wird mit zwei bis sieben Jahren Haft bestraft (Absatz 2). 
Wenn die Tat nach Absatz 2 eine schwere Körperverletzung oder 
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Gesundheitsschädigung zur Folge hat, wird die Tat mit drei bis 
zehn Jahren Haft bestraft, wenn die Tat den Tod oder Selbstmord 
des Opfers bewirkt, mit sieben bis 15 Jahren. Die Anstiftung oder 
die Verleitung einer Person zu einer Tat nach Absatz 2 wird mit 
Haft von ein bis fünf Jahren bestraft. Artikel 204 RumStGB stellt 
den Versuch, Handlungen nach Artikel 200 RumStGB zu be-
gehen, unter Strafe. 

Nach einer im Januar 1995 rechtskräftig gewordenen Entschei-
dung des rumänischen Verfassungsgerichts ist Artikel 200 
RumStGB insoweit verfassungswidrig, als er gleichgeschlecht-
liche Beziehungen von Erwachsenen auf freiwilliger Basis, die 
nicht in der Öffentlichkeit unterhalten werden oder ein öffent-
liches Ärgernis erregen, unter Strafe stellt. 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Homosexuelle nach den 
in Frage 1 genannten gesetzlichen Bestimmungen jährlich in Rumä-
nien verurteilt werden (ggf. aufgeschlüsselt nach Abschnitten bzw. 
Paragraphen)? 

Nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft beim Obersten 
Gerichtshof Rumäniens gab es im Jahr 1994 17 Verurteilungen 
nach Artikel 200 Abs. 2 RumStGB. 

4. Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, daß die Mitglieder der 
Europäischen Union gemeinsam gegen die gezielte Verfolgung von 
Homosexuellen in Rumänien, welche gegen die EMRK und die „Ent-
schließung zur Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der 
EG" (Drucksache 12/7069) verstößt, protestieren? 

Auf Grundlage des auf dem Wiener Gipfel der Staats- und Regie-
rungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats vom 7. bis 9. Ok-
tober 1993 beschlossenen Aktionsplans zur Bekämpfung von Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz 
setzt sich die Bundesregierung nachdrücklich für die Bekämpfung 
jeder Form von Intoleranz ein. Sie weist die möglicherweise be-
troffenen Staaten auf ihre Verpflichtungen aus der Satzung des 
Europarates hin. 

5. Wird die Bundesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach der 
EMRK gegen die in Frage 1 genannten Bestimmungen vorgehen? 

Falls nein, warum nicht? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung ist auch Artikel 200 
RumStGB Gegenstand einer Strafrechtsreform mit dem Ziel, den 
Straftatbestand auf solche homosexuellen Handlungen zu be-
schränken, die ein öffentliches Ärgernis erregen oder sexuelle 
Handlungen mit Minderjährigen betreffen. Die Bundesregierung 
geht davon aus, daß die gesetzgebenden Körperschaften in Rumä-
nien sich dabei von der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte leiten lassen, der für den Bereich 
der Bestrafung homosexueller Handlungen in mehreren Fällen 
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festgestellt hat, daß solche Handlungen straffrei sein müssen, die 
zwischen erwachsenen Männern einverständlich und im Privat-
bereich vorgenommen werden. 

6. Welche Hinweise sind der Bundesregierung bekannt, daß das Rumä-
nische Parlament die strafrechtlichen Bestimmungen gegen Homo-
sexuelle in Rumänien abschaffen, reformieren oder verschärfen wi ll? 

Siehe Antwort zu Frage 5. 

7. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in welchen homosexuelle 
Rumänen Asyl in der Bundesrepublik Deutschland beantragt haben 
bzw. es ihnen bewilligt wurde? 

Nein. 

8. Läßt sich die Bundesregierung regelmäßig über Menschenrechtsver-
letzungen, insbesondere gegen Homosexuelle, in Rumänien über 
das Auswärtige Amt informieren? 

Ja. 

9. Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung von Menschen-
rechten und Rechtsstaatlichkeit in Rumänien? 

Rumänien bemüht sich im Rechtswesen weiterhin um eine An-
gleichung an die westeuropäischen Standards. Die Forderungen 
des Europarates werden bei Gesetzesvorhaben weitgehend be-
rücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die Menschenrechte. Die 
Praxis der Justiz entspricht allerdings nicht immer dem Anspruch 
des Gesetzestextes. Die Effizienz der rumänischen Inneren- und 
Justizbehörden leidet an der unzulänglichen materiellen und 
personellen Ausstattung. 




